
Stadt Bielefeld 
Der Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.10.2022 den Bebauungsplan 
Nr. I/Q 25 „Wohngebiet Arminstraße/Haller-Willem-Patt“ für das Gebiet südlich der Armin-
straße, nordöstlich der Bahntrasse des Haller Willem sowie des Haller-Willem-Patt und west-
lich der Bebauung im Westen der Ottostraße – Stadtbezirk Brackwede – als Entwurf zur öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine Wohnbebauung in Form von Einfami-
lien- und Doppelhäusern als Abrundung eines vorhandenen Wohngebietes im Ortsteil Quelle 
ermöglicht. 
 
Der Beschluss hat den folgenden Wortlaut: 
 
- Der Bebauungsplan Nr. I/Q25 „Wohngebiet Arminstraße/Haller-Willem-Patt“ für das Gebiet 

südlich der Arminstraße, nordöstlich der Bahntrasse des Haller Willem sowie des Haller-
Willem-Patt und westlich der Bebauung im Westen der Ottostraße wird mit dem Text und 
der Begründung als Entwurf beschlossen, wobei die Häuser zwingend zweigeschossig 
sein müssen und bei der KiTa die Höhenfestsetzung entfällt. 

- Der Entwurf des Bebauungsplanes ist mit Text und Begründung für die Dauer eines Mo-
nats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, gemäß § 13a i. V. m. § 3 Abs. 2  
Satz 1 BauGB öffentlich auszulegen. Die Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt zu machen. 

- Parallel zur Auslegung sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
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In dem vorstehenden Planausschnitt ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer 
durchgehenden Linie kenntlich gemacht. Für die genauen Grenzen sind die Eintragungen in 
den Plänen des Bauamtes verbindlich. Die einzelnen Festsetzungen gehen aus dem Plan mit 
Text und Begründung hervor. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung und den wesentlichen umweltbezoge-
nen Stellungnahmen liegt gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
 

vom 17. Februar bis einschließlich 20. März 2023 
 
in der Bauberatung des Bauamtes, August-Bebel-Straße 92 (Erdgeschoss, Flur C, Zimmer 
041), 33602 Bielefeld zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Dort können die genannten Un-
terlagen montags von 8.00 bis 15.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 8.00 bis 17.00 Uhr, 
donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.00 bis 13.30 Uhr eingesehen werden. 
Ferner können die Unterlagen während des Offenlegungszeitraumes im Internet unter 
www.bielefeld.de in der Rubrik „Stadt.Entwicklung“, Unterpunkt „Planen“ und ergänzend auch 
im Bezirksamt Brackwede, Germanenstraße 22, 33647 Bielefeld während der Öffnungszeiten 
(montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, donnerstags auch von 14.30 bis 18.00 Uhr) 
eingesehen werden. 
 
Der Beschluss sowie Ort und Dauer der Auslegung werden hiermit gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB i. V. m. §§ 13a Abs. 2 Nr. 1, 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Stadt Bielefeld abgegeben wer-
den. Beispielsweise per Brief an „Stadt Bielefeld, 33597 Bielefeld“, per E-Mail an „Bau-
amt@bielefeld.de“, per Fax an „+49 521 51-3206“, über das genannte Internetportal oder bei 
den genannten Auslegungsstellen schriftlich oder zur Niederschrift. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Bielefeld deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bau-
leitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
 
Bielefeld, den 27/01/23 
 
 
 
 Clausen 
 Oberbürgermeister 


